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Drucksache 
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Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

30.09.2008 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 07.10.2008 nicht öffentlich Genehmigung (OB) 

Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

22.10.2008 öffentlich Beratung 

Stadtrat 04.12.2008 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

Beteiligungen 
 

KFP  x 
 BFP  x 

 
Kurztitel 
 
Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters für die Kommunalwahl 2009 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beruft als Gemeindewahlleiter für die kreisfreie Stadt Magdeburg für die im Jahr 2009 
stattfindende Kommunalwahl den Beigeordneten für Kommunales, Umwelt und Allgemeine 
Verwaltung, Herrn Holger Platz und als stellvertretenden Wahlleiter den Amtsleiter des Amtes für 
Statistik, Herrn Werner Ley. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

     JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
Termin für die Beschlusskontrolle mit Bestätigung der 

Niederschrift 
 
 
 
federführendes/r 
Amt/FB 

Sachbearbeiter 
 

Unterschrift AL/FBL 
Herr Ley 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Holger Platz 
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Begründung: 
Anders als bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen wird der Wahlleiter für die 
Kommunalwahl nicht vom Landeswahlleiter oder von der Landesregierung berufen. Das 
Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) bestimmt hierzu in § 9 Abs.1: 
 
„Wahlleiter ist in den Gemeinden der Bürgermeister ... Stellvertreter ist jeweils der Vertreter im 
Amt. Die Vertretung kann andere Bürger des Wahlgebietes zum Wahlleiter und zum Stellvertreter 
berufen. Ein Bediensteter der Gemeinde kann auch dann zum Gemeindewahlleiter ... berufen 
werden, wenn er nicht im Wahlgebiet wohnt.“ 
 
Wie in anderen Großstädten, so ist auch in Magdeburg die Funktion des Wahlleiters bisher meist 
nicht vom Oberbürgermeister wahrgenommen worden.  
 
Wegen der parallel verlaufenden Wahlorganisation für Europa- und Kommunalwahl 2009 ist es 
sinnvoll, Personenidentität zwischen dem Stadtwahlleiter für die Europawahl und dem 
Gemeindewahlleiter für die Kommunalwahl herzustellen. Die im Beschlussvorschlag genannten 
Personen sind durch den Minister des Innern als Stadtwahlleiter bzw. stellvertretender 
Stadtwahlleiter für die Europawahl berufen worden. 
 
 
 
 
 




